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Anlage 2 -  Textfestsetzungen zur III. Änderung des Bebauungsplanes „In der Au“ 
 
Die Sortimentsliste der innenstadtrelevanten und nicht innenstadtrelevanten  
Einzelhandelssortimente sowie die Artenauswahllisten des landespflegerischen Pla-
nungsbeitrages zum Bebauungsplan sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen 
und diesen in Form einer Anlage beigefügt. 
 
 Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V. mit §§ 1 bis 23 BauNVO  

 
    I.     Eingeschränktes Gewerbegebiet  
  

1.     Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Für einen Teil des Plangebiets (siehe Planeintrag) wird ein GEE = eingeschränktes 

Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO für das Wohnen nicht wesentlich störende Ge-
werbebetriebe festgesetzt.  
  

  1.1.1       Die in § 8 II BauNVO aufgeführten Nutzungen 
  
- Nr. 1 Beherbergungsbetriebe, sonstige Unterkünfte aller Art, Bordelle, sowie 
Speditionen, Logistikfirmen und vergleichbare Unternehmen, 
- Nr. 3 selbständige Tankstellen – ausgenommen sind Tankstellen für ansässige 
Betriebe  
- Nr. 4 Anlagen für sportliche Zwecke 
  
werden gemäß § 1 V BauNVO nicht Bestandteil des im Bebauungsplan festge-
setzten Gewerbegebietes und sind somit nicht zulässig. 
   

1.1.2   Die Ausnahmen der § 8 III Nr. 2 und 3 BauNVO – Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten – werden gemäß § 
1 VI BauNVO nicht Bestandteil des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbege-
bietes und sind somit nicht zulässig. 
  

1.1.3 Gemäß § 1 V BauNVO sind Betriebe der Abstandsklassen I – IV i.S.d. Abstandser-
lasses des Ministeriums für Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz vom 26.2.1992 – 
Az. 10615-83 150-3- über die Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebie-
ten und Wohnbaugebieten im Rahmen der Bauleitplanung sowie Anlagen zum 
mechanischen Be- und Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf Maschinen bzw. 
zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder Schweinen i.S.d. Ziffer 157 des 
Abstandserlasses und Kompostieranlagen nicht zulässig. 
 

1.1.4  Pro Betrieb wird ausnahmsweise nach § 31 I BauGB eine Wohnung für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen bzw. für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet ist, nach § 8 III Nr. 1 BauNVO zugelassen, wenn durch Gutachten 
eines öffentlich – bestellten Lärmgutachters im Baugenehmigungsverfahren nach-
gewiesen wird,  dass die maßgeblichen Richtwerte der TA Lärm – 50 dB/A nachts 
und 65 dB/A tags – eingehalten werden.  

 
1.1.5 Gemäß § 1 VII Nr. 2 und IX Baunutzungsverordnung wird festgesetzt, dass im 

Plangebiet nur in den Erdgeschossen Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Eine 
Einzelhandelsnutzung in den Obergeschossen wird ausgeschlossen. 

 
Die im Erdgeschoss statthaften Einzelhandelsbetriebe dürfen ausschließlich nicht 
innenstadtrelevante Einzelhandelssortimente - siehe Anlage zu den textlichen 
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Festsetzungen – führen. Zulässig sind weiterhin innenstadtrelevante Randsorti-
mente der Sortimentsliste – siehe Anlage zu den textlichen Festsetzungen -, so-
weit ihr Anteil an der Gesamtverkaufsfläche des jeweiligen Einzelhandelsbetriebes 
10 %, maximal jedoch 800 m², nicht überschreitet.  
 
Die zulässige Fläche für innenstadtrelevante Randsortimente darf nicht aus-
schließlich mit einem einzigen Sortiment belegt werden. Der zulässige Umfang für 
ein einzelnes Sortiment wird dabei auf maximal 100 m² begrenzt. Die Einrichtung 
eines Shop – in – Shop – Systems ist nicht statthaft.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung – § 9 I Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO –  
 

1.2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf maximal 0,6 und die Geschossflächenzahl 
auf maximal 2,8 festgesetzt.  

 Die GRZ für den Parkplatz West – siehe Planeintrag – wird auf 0,85 bestimmt.  
 Die GRZ für die privaten Stellplätze und die Fläche für die Abfallentsorgung 

nördlich der Bahnallee – siehe Planeintrag – wird auf 1,0 bestimmt.  
 

1.2.2 Die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse wird auf VI bestimmt und die 
Gebäudehöhe auf maximal 20,00 m und die Wandhöhe auf mindestens 9 m be-
stimmt. 

 
1.2.3 Gemäß § 21 a Abs. 1 und 4 BauNVO wird festgesetzt, dass Tiefgaragen nicht auf 

die zulässige Zahl der Vollgeschosse angerechnet werden und die Grundfläche 
von Tiefgaragen bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt bleibt. 

 
1.2.4 Als Bezugshöhe für die Höhe baulicher Anlagen wird gem. § 18 Abs. 1 BauNVO 

die Oberkante der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche (zu messen an 
der Straßenbegrenzungslinie in Gebäudemitte, senkrecht zum Gebäude) be-
stimmt. Soweit die öffentliche Verkehrsfläche ein Gefälle oder eine Steigung auf-
weist, ist die Bezugshöhe spätestens alle 30 m neu festzulegen.  

 
2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 

Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 22 
und 23 BauNVO) 
 
Es wird eine abweichende Bauweise zugelassen, die wie folgt definiert wird: Zu-
lässig sind Gebäude wie in der offenen Bauweise jedoch mit einer Längenbe-
schränkung von 70 m. 

Die straßenseitigen Gebäudekanten sind nur auf oder parallel zu den festgesetz-
ten Baugrenzen zulässig. 

 
3. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen in Verbindung mit Flä-

chen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche (§ 9 Abs. 1 
Nr. 4 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

 
3.1 Tiefgaragen und Gemeinschaftstiefgaragen sind in allen Baugebieten sowohl in-

nerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig; müs-
sen aber von den öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 3 m ein-
halten. 

  
3.2 Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO und nicht überdachte Stellplätze sind 

sowohl innerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. Die Befestigung von Parkplätzen ist wasserdurchlässig herzustellen 
(Schotter) 



3 

 

 
 
4. Zur Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu treffende bauliche und sonstige technische 
Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

  
4.1 Im Plangebiet wird der Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 3, gem. VDI-

Richtlinie 2719 mit einem bewerteten Schalldämmmaß von R´w = 35-39 dB im ein-
gebauten Zustand vorgeschrieben. 

  
4.2 In der Nordfassade der Gebäude sind schallgedämmte Be- und Entlüftungsanla-

gen vorzusehen, sofern eine Stoßlüftung für diese Räume nicht ausreichend sein 
sollte. Dabei ist darauf zu achten, dass das Schalldämm-Maß der Fensteranlage 
hierdurch nicht vermindert wird. 

 
 Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter:  
 

Für alle sonstigen, nicht von der Festsetzung 4.2 betroffenen Bereiche des Plan-
gebietes sollte grundsätzlich angestrebt werden, dass Schlafräume nur in südli-
cher Richtung Fenster aufweisen. Diese Räume sollten zusätzlich mit schallge-
dämmten Be- und Entlüftungseinrichtungen ausgestattet werden, damit auch bei 
geschlossenen Fenstern ein ausreichender Luftaustausch gegeben ist. 
 

III.     Natur- und artenschutzrechtliche Regelungen 
 
1. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft, Flächen für die Versickerung von Nieder-
schlagswasser sowie Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen sowie 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 14, 20 und 25 a und b BauGB) 

  
1.1 Die in der Planzeichnung mit M1 gekennzeichnete Fläche ist wie folgt zu entwi-

ckeln und zu pflegen:  
 

 Der vorhandene Bachlauf und der ihn säumende Gehölzbestand sind zu erhalten. 
Insbesondere sind Beeinträchtigungen des Gewässers durch rangierende Fahr-
zeuge und Zwischenlagerung von Materialien durch Schutzvorkehrungen gemäß 
DIN 18920 zu verhindern. 

 
 Die natürliche Eigendynamik des Aubachs ist durch die abschnittsweise Entfer-

nung der Uferbefestigung (Steinschüttung) zu fördern. Die Auefläche dient auch 
der natürlichen Rückhaltung, Versickerung und Ableitung von Niederschlagswas-
ser. Durch regelmäßige Mahd (nicht vor dem 1. Juli eines Jahres) und Verzicht auf 
Düngung sind auf mindestens 50 % der Fläche artenreiche Auewiesen zu entwi-
ckeln. 

 
 Die Bachaue ist an der Grenze zu den Baugebieten mit einer dreireihigen versetz-

ten Strauchhecke zu bepflanzen (Maßnahme M10). Dabei ist im Schnitt eine der in 
Gehölzartenliste C (siehe Anlage) genannten Straucharten pro 1,5 m2 zu pflanzen. 

  
1.2 Der im Plan mit M2 gekennzeichnete vorhandene Waldbestand ist zu erhalten. 

Durch naturnahe Bewirtschaftung ist insbesondere die Bestockung aus einheimi-
schen, standortgerechten Baumarten zu sichern sowie Strukturvielfalt und Altholz-
anteil zu erhöhen. 
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1.3 An der inneren Erschließungsstraße sind 5 Straßenbäume gemäß Gehölzartenlis-

te A (siehe Anlage) zu pflanzen. Der Mindeststammumfang muss 18/20 cm (ge-
messen in 1 m Höhe) betragen. Von den Standorten kann ausnahmsweise in An-
passung an die örtliche Situation (z.B. aufgrund von Leitungen) geringfügig abge-
wichen werden. Die Gesamtzahl der festgesetzten Bäume ist jedoch einzuhalten. 
Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten, bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
Baumscheiben sind in einer Flächengröße von mindestens 6 m2 als offene oder 
überfahrbare Baumscheiben vorzusehen (Maßnahme M7).  

  
1.4 Oberirdische Stellplatzanlagen und Parkplätze sind durch Baumpflanzungen zu 

gliedern. Es sind mindestens alle 6 Stellplätze unter Verwendung der in Gehölzar-
tenliste B (siehe Anlage) genannten Arten mindestens ein Baum mit mindestens 
16/18 cm Stammumfang (gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen. Die Bäume sind 
dauerhaft zu erhalten, bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Baumscheiben sind in 
einer Flächengröße von mindestens 6 m2 als offene oder überfahrbare Baum-
scheiben vorzusehen. Weitergehende Vorschriften zur Bepflanzung der Straßen-
ränder bleiben unberührt (Maßnahme M8). 

  
1.5 Die in der Planzeichnung mit M9 gekennzeichneten Flächen sind als Offenland zu 

erhalten, als artenreiches Grünland zu pflegen und soll zur eidechsenfreundlichen 
Gestaltung nicht mit Gehölzen bepflanzt werden. Die Fläche ist jährlich nach dem 
15.09. zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren. Düngung und Pestizideinsatz ist 
nicht zulässig. Ansonsten ist die Fläche der freien Entwicklung zu überlassen. Soll-
te eine zu starke Verkrautung eintreten, ist die Fläche in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises mehrfach 
zu abgestimmten Zeitpunkten zu mähen. 
 
Die mit M9a gekennzeichnete Fläche ist zu zwei Dritteln mindestens aber dreirei-
hig mit einer Strauchhecke zu bepflanzen. Dabei ist durchschnittlich ein Strauch 
der in Anlage genannten Gehölzarten pro 1,5 m² zu pflanzen. Im gekennzeichne-
ten Abschnitt ist die Anlage eines Zugangs zum Aubach zulässig.  
 

1.6  Maßnahmenfläche N1 
 
 Auf den mit N1 gekennzeichneten Flächen – Gemarkung Eschelbach, Flur 9, Flur-

stücke 873 – 881, 804 (Teilfläche) – 805, 886, 889 – 899, 901 - 902 – siehe 
Planeintrag – mit einer Gesamtfläche von 14.139 m² erfolgt eine Aufwertung des 
verbrachten, flächenhaft ausgeprägten feuchten Hochstaudensaums durch Entbu-
schung und Pflegemaßnahmen. Durch eine Beweidung der Fläche kann diese 
dauerhaft offengehalten werden. Zudem ist eine Beseitigung der entlang des Au-
bachs aufkommenden Neophyten (Drüsiges Springkraut) und des Riesen-
Bärenklaus (Heracleum mantegazzianum) vorzunehmen.  
Innerhalb der Fläche sind zwei Flutmulden mit einer Länge von 4 bis 5 Metern und 
einer Breite von ca. 2 Metern anzulegen. 
 
Die im Eigentum der Stadt Montabaur stehenden Grabenparzellen Flur 9, Flurstü-
cke 2721, 2720 und 2715/4 werden in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
aufgenommen, um eine Verbindung zwischen den Ausgleichsflächen herzustellen.  

 
1.7 Maßnahmenfläche N 2  
 
 Auf den mit N 2 gekennzeichneten Flächen – Gemarkung Montabaur Flur 29, Flur-

stück 4141/2 (Teilfläche) und  4747/2 (Teilfläche) – siehe Planeintrag – mit einer 
Gesamtfläche von  25.262 m² ist im Uferbereich des Biebrichsbaches sowie auf 
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zwei angrenzenden Flächen an diesen eine starke Durchforstung mit Herausnah-
me der Fichtenbestände vorzunehmen. Aufkommende Naturverjüngung aus 
standortgerechten Baumarten im Unterwuchs soll jedoch erhalten bleiben, um eine 
Naturverjüngung zu begünstigen. 

 
1.8  Maßnahmenflächen N 3 und N 4 
 

Auf den mit N 3 und N 4 gekennzeichneten Flächen –Gem. Montabaur Flur 16, 
Flurstück 2362/3: 870 m², Flur 16, Flurstück 2363/2: 2.095 m² und Flur 16, Flur-

stück 2364/1 (Teilfläche von 3.498 m²): 315 m², Flur 16, Flurstück 2364/1 (Teil-
fläche von 3.498 m²): 2.066 m² - siehe Planeintrag – mit einer Gesamtfläche von  
5.346 m² erfolgt folgende Aufwertung: 

 
Die Ackerflächen sind mit kräuterreichem Regionalsaatgut einzusäen. An-
schließend sind die Flächen durch geeignete Pflegemaßnahmen als artenreiches 
Extensivgrünland dauerhaft zu entwickeln. Dabei ist eine weitere Nutzung als 
Mähwiese, oder auch eine extensive Beweidung umzusetzen. Es sind folgende 
Auflagen zu beachten:  
 
Die Fläche ist in den ersten drei Jahren zur Ausmagerung dreimal jährlich (1x bis 
Mitte Mai, 1x bis zum 30. Juni und 1x ab dem 01. September) zu mähen. In den 
Folgejahren sind die Flächen zweimal jährlich (1x zwischen 15. Juni bis 30 Juni 
und 1x ab dem 01. September) zu mähen. Das Mahdgut ist spätestens nach 14 
Tagen aus der Fläche zu entfernen.  
 
Die Anwendung von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und Düngemitteln ist nicht 
zulässig. Entwässerungsmaßnahmen oder Beregnungen sind nicht zulässig.  
 
Sonderregelungen sind aus naturschutzfachlichen Gründen in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises möglich.  
Die Maßnahmenflächen sind dinglich zu Gunsten der Stadt Montabaur zu sichern. 

 
1.8 Innerhalb des Plangebiets ist auf mindestens 20 % der Grundstücksfläche eine 

Begrünung vorzunehmen. Die Mindestbreite der anrechenbaren Pflanzflächen be-
trägt 2,50 m. Die Begrünung von Dachflächen unterirdischer Bauteile (z.B. Tiefga-
ragen) ist anrechenbar, sofern die Erdbedeckung mindestens 0,8 m beträgt. Eben-
falls anrechenbar ist die Begrünung von Dächern, wenn die Mindestsubstratschicht 
von 8 cm sichergestellt ist (Maßnahme M11). 

 
1.9 Vermeidungsmaßnahme V 1 
 
 V 1 Gehölze dürfen während der Brut- und Nestlingszeit gemäß den Vorgaben des 

BNatSchG vom 01. März bis zum 30. September nicht beseitigt werden. Die Maß-
nahme dient zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG mit Beeinträchtigung der im Untersuchungsraum vorhandenen Vogelar-
ten während der Brutzeiten.  

 
Das Baufeld ist daher nur innerhalb der zulässigen Zeiten zu räumen. Nicht bean-
spruchte Gehölzbestände im Nahbereich des Baufeldes (z. B. Ufergehölze am Au-
bach) sind durch einen Schutzzaun vor Beeinträchtigungen und Beschädigungen 

während der Bautätigkeit zu schützen. 
  

Die Gehölze unmittelbar am Aubach und in dem ausgewiesenen 10 m breiten 
Uferstreifen sind zu erhalten. Eine Bebauung oder Geländeveränderungen in die-
ser Zone sind nicht zulässig. 
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1.10     Maßnahme 2.1  

 
Der westliche Teil des Fußwegs weist eine Flächengröße von 0,0473 ha auf und 
ist nach der durchgeführten Entsiegelung mit Mutterboden anzufüllen. Zudem sind 
die zu entsiegelnden Teilflächen der Flurstücke 25/18 und 85/8 in Flur 35 mit Initia-
lpflanzungen aus Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hasel und Gewöhnlichem Schneeball 
zu bepflanzen um eine Weiternutzung als Wegeverbindung zu verhindern.  
 
Alle weiteren Flächen werden der natürlichen Sukzession überlassen. Wie bei der 
angrenzenden Maßnahmenfläche M2 steht auch hier anschließend die Erhaltung 
und Entwicklung von standortgerechtem Wald im Vordergrund. Im Fachbeitrag Na-
turschutz zum B-Plan „In der Au“ wird die Maßnahme wie folgt beschrieben: 
„Durch naturnahe Bewirtschaftung ist insbesondere die Bestockung aus einheimi-
schen, standortgerechten Baumarten zu sichern sowie Strukturvielfalt und Altholz-
anteil zu erhöhen.“ Ziel der Maßnahme ist es, einen naturnahen Uferhochstauden-
saum mit Auegehölzen zu entwickeln. 
 
Lage: Gem. Eschelbach, 
Flur 35, Flurstücke 25/18, 85/8 (teilweise), 86 
Flur 36, Flurstücke 55/15, 58 (teilweise) 
Gesamtfläche: 0,0473 ha  
 

1.11      Maßnahme 9.1  
 
Auch der östliche Teil des Fußwegs ist auf einer Fläche von ca. 198 m² zu entsie-
geln und anschließend mit Mutterboden anzufüllen, ebenso wie ca. 180 m² im 
Südosten der Maßnahmenfläche im Bereich des vorhandenen Fußweges und des 
angrenzenden Lagerplatzes.  
 
Nach vollständiger Entsiegelung wird die Fläche, die sich südlich der ehemaligen 
Wegeführung erstreckt, wie die Maßnahmenfläche M9, als extensive Offenlandflä-
che gepflegt. Ziel ist es, ein arten- und blütenpflanzenreiches Grünland wie in der 
unmittelbar nördlich angrenzenden Kompensationsfläche zu entwickeln. Die Flä-
che ist einmal jährlich im September zu mähen, das Mahdgut ist abzufahren und 
der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden ist nicht zulässig.  
 
Die Nass- und Feuchtwiesenbereiche sind durch Offenhaltung und regelmäßige 
Gehölzbeseitigung zu pflegen und vor Verbuschung zu bewahren. Die Maßnah-
menfläche weist insgesamt eine Flächengröße von 0,1170 ha auf. 
 
Lage: Gem. Eschelbach, 
Flur 24, Flurstücke 1/23, 2/6, 2/7 
Flur 36, Flurstücke 55/14, 55/15 (teilweise) 
Gesamtfläche: 0,1170 ha 
 

 Hinweise ohne Festsetzungscharakter 
 
Wie die Bilanzierung zeigt, reichen die innerhalb des Geltungsbereiches festge-
setzten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht aus. 
 
Es werden daher weitere Maßnahmen den im Geltungsbereich vorgesehenen 
Vorhaben zugeordnet. 
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Zu diesem Zweck wurden Flächen in der Gemarkung Rückeroth (Verbandsge-
meinde Selters) angekauft. Die dortigen Maßnahmen stehen im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang zu weiteren, im Rahmen der Entwicklungsmaßnah-
me erforderlich werdenden Kompensationsmaßnahmen (B-Plan ICE-Bahnhof). Für 
die Kompensationsflächen „Rückeroth“ wurde eine Pflege- und Entwicklungspla-
nung angefertigt. 
 
Im Einzelnen werden folgende Grundstücke und Maßnahmen zugeordnet: 
Flur 9 / Parzelle 49 /Größe: 1,27 ha (von 4,41 ha) 
- Entwicklung einer Obstwiese 
- Entwicklung Magerwiese (frischer Standorte) 
- Errichtung von Lesestein-/ Totholzhaufen 
- Pflanzung von Hochstamm-Oberstbäumen und Einzelbäumen. 
-  

2.  Soweit die natur- und artenschutzrechtlichen Regelungen aus dem Grundbe-
bauungsplan sowie der I. und II. Änderung nicht ausdrücklich aufgehoben 
oder ersetzt wurden, sind sie nach wie vor beachtlich und verbindlich umzu-
setzen. 

 
3. Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu den Bauflächen (§ 9 

Abs. 1a BauGB) 
  
Der Ausgleich für Eingriffe als Folge des Baus der Erschließungsstraßen wird 
durch zugeordnete Maßnahmen im Plangebiet selbst erbracht. 
  
Den zu erwartenden Eingriffen auf Privatgrundstücken werden als Sammel-
zuweisung innerhalb des Geltungsbereiches die Maßnahmen M3 – M5, M9 – M11, 
N 1 und N 2 sowie alle Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches (Gemar-
kung Rückeroth, VG Selters Flur 9, Nr. 49/historisch) zugeordnet. 
 
Die Maßnahmen 2.1 und 9.1 werden ausschließlich dem Bau des neuen Verbin-
dungsweges von der Bahnallee nach Montabaur – Eschelbach zugeordnet.  

 
IV. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 

Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
  
 Erforderliche Böschungen und Stützmauern dürfen, soweit sie außerhalb der fest-

gesetzten Verkehrsflächen liegen, in dem sich aus der Planzeichnung ergebenden 
Umfang auf den Baugrundstücken errichtet werden und verbleiben weiterhin in der 
Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer. Davon ausgenommen bleiben die 
Flächen im Übergangsbereich von der Bahnallee zu den DBAG-Flächen. Straßen-
rückenstützen u.ä. sind bis zu einer Tiefe von maximal 0,20 m auf den angrenzen-
den Privatgrundstücken zu dulden. 

 
V. Versorgungsflächen – Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

(GFL 1) 
  
Innerhalb des 10 m-Schutzstreifens (Geh-, Fahr – und Leitungsrechts) der Open 
Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, der Viatel Deutschland 
GmbH, Frankfurt Ferngasleitung, Betriebskabel und LWL – KSR Anlage (vertreten 
durch PLEdoc, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen) und des 6 m breiten Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechts der Gasversorgung Westerwald GmbH Gas- Hochdruck-
leitung (vertreten durch ENM Koblenz, Schützenstraße 80 – 82, 56068 Koblenz) 
im Plan gekennzeichneten Hauptversorgungsleitungen ist folgendes nicht zulässig: 
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- Die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie von Mauern parallel über bzw. un-
mittelbar neben den Fernleitungen sowie innerhalb des Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechtes der enm -Gas-Hochdruckleitung. 

- Die Einleitung aggressiver Abwässer. 
-  Sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitungen gefähr-

den oder beeinträchtigen können. 
-  Ein Streifen in Breite von je 3 m rechts und links der Leitungsachsen bzw. in Breite 

des Geh-, Fahr- und Leitungsrechts der enm-Gas-Hochdruckleitung (beiderseits 
der Leitungsachse 3 m)  muss frei von Bebauung, Bäumen und tiefwurzelnden 
Sträuchern bleiben und jederzeit zugänglich sein. - Entlang der Gashochdruck-
leitung sind Baumpflanzungen nur mit einem horizontalen Abstand von 2,50 m 
zwischen Stammachse und Außenhaut der Versorgungsanlage zulässig. Ein Kro-
nenschluss über der Leitung ist unzulässig.  

 
 Hinweise ohne Festsetzungscharakter: 
 

Alle Eingriffe in den Schutzstreifen und parallel zum Schutzstreifen geplante Vor-
haben sind bereits bei der Planung mit PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 
45326 Essen und der ENM, Schützenstraße 80 – 82, 56068 Koblenz abzustim-
men. 

  
VI. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 
Bestehender Wasserlauf des Aubaches gemäß Eintrag in die Planzeichnung.  
 

VII. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Übernahme von auf Landesrecht beru-
henden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbin-
dung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 

  
1. Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 

Nr. 3 LBauO) 
 

 Zur Befestigung von, Einfahrten, Stellplätzen und Hofflächen sind nur versicke-
rungsfähige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wasserge-
bundene Decken, Schotterrasen etc.) zulässig. Bei Pflaster soll der Fugenabstand 
mindestens 1cm betragen. Soweit betriebliche Belange (z.B. Befahren mit schwe-
ren LKW) eine andere Befestigung erfordern, ist dies ausnahmsweise zulässig 
(=Maßnahme M13 des landespflegerischen Planungsbeitrages). 

  
2. Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

  
2.1  Verbot sonstiger Fremdwerbung 

  
Es sind grundsätzlich nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung als Eigenwer-
bung für die ansässigen Betriebe statthaft. Weitere kommerzielle Fremdwerbung 
wird ausgeschlossen. 
  

2.2 Unzulässige Werbeanlagen 
  
Skybeamer, Billboards oder sonstige Werbung mit bewegtem, laufendem, blen-
dendem oder blinkendem Licht, Bildern usw. sind generell unzulässig.  
  
Durch die Werbeanlagen dürfen Verkehrszeichen nach der StVO weder verdeckt 
noch die Sicht auf diese beeinträchtigt werden. Durch die Beleuchtung der Anla-
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gen dürfen weder die Verkehrsteilnehmer auf der L 313 noch auf der Autobahn A 3 
geblendet oder abgelenkt werden.  
  
Werbeanlagen müssen einen Abstand von 20 m vom äußersten befestigten Fahr-
bahnrand der L 313 einhalten.  
 

2.3 Außenwerbung  
  

2.3.1  Größe und Anzahl von Außenwerbeanlagen 
  

Für bauliche Anlagen, die vollständig von einem Unternehmen genutzt werden, 
wird maximal eine Werbeanlage pro Gebäudeseite, insgesamt jedoch höchstens 
vier Werbeanlagen an den Gebäudefassaden, und eine freistehende Werbeanlage 
zugelassen: 
  
a) Die Größe der einzelnen Werbeanlagen – egal, ob an den Fassaden oder frei-
stehend errichtet –, wird auf höchstens 10 m² pro Anlage (Schild o.ä.) beschränkt.  
  
b) Die Fassadenwerbung darf nicht über die Gebäudehöhe hinausragen.  
  
c) Die Höhe der freistehenden Werbeanlage wird auf die maximal im jeweiligen 
Teilbereich zulässige Gebäudehöhe beschränkt. 
 
d) Eine Beleuchtung der Werbeanlagen ist zulässig, wobei jegliche Fern- oder 
Blendwirkung auszuschließen ist.  
 

2.3.2  Errichtung von Sammelwerbeanlagen  
  

Bauliche Anlagen, z.B. Büro- oder sonstige Gebäude, Lagerplätze usw., die von 
mehreren Unternehmen, d.h. zwei oder mehr, genutzt werden, dürfen außerhalb 
der Gebäude nur über Sammelwerbeanlagen auf den Standort der jeweiligen Fir-
ma aufmerksam machen.  
  
Die Größe der Werbeanlagen inklusive Rahmen usw. wird auf 1,50 m Breite x 2,50 
m Höhe und die Anzahl pro Gebäude auf maximal 2 beschränkt.  
  
Selbstleuchtende Werbung wird ausgeschlossen. 

  
2.3.3  Fahnenwerbung  
  

An den Haupteingängen der Gebäude wird eine Werbung mit maximal zwei Fah-
nen gestattet. Die Anzahl der Fahnenstandorte wird dabei auf höchstens drei pro 
Gebäude und die Höhe dieser baulichen Anlagen auf höchstens 5 m beschränkt.  

  
2.3.4  Hinweis der ENM Koblenz 
  

Um Beschädigungen der im Planbereich vorhandenen Kabelanlagen durch die 
Fahnenmastfundamente zu vermeiden, haben sich die jeweiligen Bauherren vor 
Beginn der Baumaßnahme mit dem Service Center Westerwald der ENM, Auf der 
Heide 2, 56244 Hahn am See, in Verbindung zu setzen.  
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2.4 Innenwerbung  
  
2.4.1  Schaufensterwerbung  
  

Im Erdgeschoss der Gebäude wird eine uneingeschränkte Werbung hinter oder an 
den Schaufenstern / Fenstern zugelassen.  
 

2.4.2  Fensterwerbung  
  

In den Obergeschossen dürfen maximal 20 % der Fensterflächen mit Werbung 
beklebt werden.  

  
2.5  Ausnahmen  
  

Ausnahmen i.S.d. § 31 I BauGB können von den unter Ziffern 2.1, 2.3 und 2.4 ge-
nannten Vorgaben vom Bauausschuss zugelassen werden, wenn für einzelne o-
der mehrere Gebäude aufeinander abgestimmte Konzepte für eine angepasste 
und sich einfügende Innen- bzw. Außenwerbung vorgelegt wird.  

  
  Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter 

  
Landespflege / Boden / Niederschlagswasser / Gewässer 
 

 Es wird empfohlen, Niederschlagswasser zu möglichst 100% in Tanks und Zister-
nen zu sammeln und als Brauchwasser zu verwenden. Nicht speicherbares Nie-
derschlagswasser (z.B. bei Starkregenereignissen) sollte möglichst vor Ort versi-
ckert bzw. verdunstet werden. Die Ableitung von Niederschlagswasser in die Ka-
nalisation ist auszuschließen. Die Ableitung in Versickerungs- und Verdunstungs-
mulden bzw. in den Aubachsee oder Rückhaltebecken sollte möglichst in offenen 
Gräben erfolgen. 

 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Oberboden entspre-
chend DIN 18915 zu sichern. Eine Überdeckung des Bodens mit sterilem Erdreich 
oder Bauwerken ist untersagt. Abgeschobener Oberboden ist -bis zur Wiederver-
wendung- in Mieten von höchstens 2 m Höhe und 4 m Breite aufzusetzen. 

  

 Befreiungen nach § 67 BNatschG 
 
In Teilbereichen ist die Inanspruchnahme von nach § 30 BNatSchG  besonders 
geschützten Biotopen unvermeidbar. Hierfür ist eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG notwendig. 
 
Der landespflegerische Planungsbeitrag integriert Eingriffsanalyse und Aus-
gleichsmaßnahmen auch für diese Flächen in ein stimmiges Gesamtkonzept als 
Teil der Entwicklungsmaßnahmen M 1 und M1 §30  entlang des Aubaches. Art 
und Umfang sind aber ausdrücklich vorbehaltlich des Befreiungsbescheides bzw. 
dort enthaltener, ggf. auch weitergehender Auflagen und Bedingungen zu verste-
hen. 
Im Einzelnen handelt es sich um: 
 
Bachlauf und Uferwald im Zusammenhang mit dem Bau der Brücke (Westtangen-
te). Die Vermeidung des Eingriffs ist nicht möglich, da die Querung des Aubaches 
für die Erschließung des Gebietes unverzichtbar ist. Zur Minimierung des Trennef-
fektes wird eine (Mindest-Spannweite von 20m sowie eine möglichst naturnahe 
Ausgestaltung des Bachlaufs, natürlich unter Beachtung der im Brückenbereich er-
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forderlichen Sicherungsmaßnahmen insbesondere gegen Erosion, festgesetzt 
(M6). 

 

 Brückenbauwerk –Westtangente- 
 
Gemäß Untersuchungen des Ing. Büros Dr. Manns und Conrad GmbH, Wirges, 
wird der Überschwemmungsbereich (HQ100) des Aubaches durch die Brücken-
spannweite von 20m nicht beeinträchtigt. 
 

 Bachverlegung (Entwässerungsgraben Süd-Nord zum Aubach) 
Im Rahmen des Straßenbaus für die Westtangente wird die Verlegung eines Ent-
wässerungsgrabens (Süd-Nord-Verlauf in Richtung Aubach) erforderlich. Der neue 
Graben soll östlich der Straße (außerhalb des Geltungsbereiches) verlaufen. Für 
dieses Vorhaben ist eine Genehmigung gemäß § 31 WHG erforderlich. Dieses 
Genehmigungsverfahren kann parallel mit dem erforderlichen Verfahren für das 
o.a. Brückenbauwerk durchgeführt werden. 

  
Ver- und Entsorgung / Leitungen / Straßenwesen / Lärm 
 

 Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvor-
kehrungen zu sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und 
Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die Träger der Ver- und Entsorgung 
sind frühzeitig über den Beginn der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unter-
richten. 
 

 Drei Monate vor Baubeginn ist die Deutsche Telekom AG, Bezirksbüro Netze 
(BBN), Am Sender 1, 56070 Koblenz, zu informieren. 
 

 Infostelle ENM: Service-Center Westerwald, Auf der Heide 2, 567244 Hahn am 
See 

 Für Neupflanzungen von Bäumen im Zuge der L 313 ist ein Abstand von mindes-
tens 4,50m vom Rand des Verkehrsraumes (Fahrbahnrand) einzuhalten. 
 

 Im Gebiet MK-2 ist aufgrund der derzeitigen und prognostizierten Lärmemissionen 
der L 313 eine erhebliche Lärmimmission von bis zu 70 dB(A) tagsüber und bis zu 
60 dB(A) nachts zu erwarten. Bei der Genehmigung gewerblicher Vorhaben sind 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die einschlägigen Richtlinien insbeson-
dere die DIN 4109 zu beachten.  
 

 Bei der Genehmigung von Wohnungen (im Gebiet MK-2) sind im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens ebenfalls die einschlägigen Richtlinien insbesondere die 
DIN 4109 zu beachten. 
 
Altlasten 
 

 Gemäß historischer Recherche wird der Bereich zwischen dem Aubach und der 
DB-Trasse der Altlastenverdachtsklasse 1 (unbedenklich) zugeordnet. 
 
Die Bereiche nördlich der Gebäude „Bahls-Mühle“ zwischen alter Bahntrasse und 
Aubach (Festsetzungen M2-M4) werden der Verdachtsklasse 2 und Flächen um 
die Gebäude „Bahls-Mühle“ und die ehemalige Bahntrasse der Verdachtsklasse 3 
zugeordnet. Flächen im Querungsbereich Aubach / Neue Westtangente sind wie-
derum der „unbedenklichen“ Verdachtsklasse 1 zugeordnet. 
Für die Verdachtsbereiche der Klassen 2 und 3 sind auf der Grundlage der histori-
schen Erkundung orientierende Gefahrerforschungsmaßnahmen durchzuführen. 
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Diesbezüglich ist die Obere Abfallbehörde zu beteiligen Die Ergebnisse fließen in 
das laufende Verfahren ein. 
 
Die Verdachtsklassen-Bereiche sind im B-Plan informativ dargestellt. 

 
Schnittstelle DBAG-Fläche - Bebauungsplan 

  
- Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Im-

missionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Fun-
kenflug usw.). Wir weisen hier besonders auf die Zeiten hin, in denen während der 
Baumaßnahme auf dem Gleiskörper z.B. mit Gleisbaumaschinen gearbeitet wird. 
Hier werden zur Warnung des Personals gegen die Gefahren aus dem Eisen-
bahnbetrieb Tyfone oder Signalhörner benutzt. Entschädigungsansprüche oder 
Ansprüche auf Schutzmaßnahmen können gegen die DBAG nicht geltend ge-
macht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, für 
Schutzmaßnahmen zu sorgen. 

 
 In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der Beeinflus-

sung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf mag-
netische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen.  

 
Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der 
Bahn, z.B. Beleuchtung von Parkplätzen, Baustellenbeleuchtung, Werbeanlagen, 
Informations- und Werbetafeln usw., ist darauf zu achten, dass Blendungen der 
Triebwagenführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 

Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB – Liegenschaften muss jederzeit mit 
dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden. 
Dies ist bei der Ausführung von Erdarbeiten zu beachten. Evtl. vorhandene Kabel 
oder Leitungen müssen umgelegt oder gesichert werden. Die anfallenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.  
 
Der Zugang zu den Bahnanlagen muss jederzeit für Prüfungen oder Instandhal-
tungsarbeiten gewährleistet sein. 
 
Das Plangebiet  befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Oberleitungsanlage, 
weshalb ausdrücklich auf die Gefahren, die durch die 15.000 Volt Spannung der 
Oberleitung entstehen können und die einzuhaltenden einschlägigen Vorschriften 
hingewiesen wird.  
 
Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehender, 
der Berührung zugänglicher Teile der Oberleitung muss von diesen Teilen auf Ge-
räte, Werkzeuge und Werkstücke nach allen Richtungen ein Schutzabstand von 
mindestens 3,50 m, entspricht VDE 0105, Teil 1, eingehalten werden. Wegen wei-
terer Maßnahmen zum Schutz der im Bereich der 15 Kooperationsvereinbarung –
Oberleitung/Speiseleitung tätigen Personen wird auf die DB-Druckschriften Durch-
schrift 132 02 (UVV 2 Unfallverhütungsmaßnahmen) und Durchschrift 462 (VES) 
Vorschrift für den Dienst auf elektrisch betriebenen Strecken verwiesen.  
 
Baugeräte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe müssen zu - § 15 Kooperati-
onsvereinbarung  - Oberleitungsanlagen und deren spannungsführenden Teilen 
einen Schutzabstand von mindestens 3,50 m, entsprechend VDE 0105, Teil 1, 
aufweisen und dürfen den Eisenbahnbetrieb auf keinen Fall gefährden. Werden 
Baugeräte, Kräne usw. in einem Abstand von weniger als 5,00 m aufgestellt, so 
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sind diese bahnzuerden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn 
bzw. seiner Rechtsnachfolger. 
 
Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bau-
arbeiten der Gefahrenbereich (Definition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, 
einschließlich des Luftraumes nicht berührt wird, z.B. Sicherungsgerüst, Bauzaun 
u.ä.. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Perso-
nen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen können.  
 
Werden Großgeräte, z.B. Turmdrehkran, Autokran usw. während der Baumaß-
nahme eingesetzt, welche ein Schwenken in oder über den Gleisbereich ermögli-
chen bzw. den Abstand zur Oberleitung von 3,50 m unterschreiten können, ist eine 
Kraneinweisung zu beantragen und eine Einweisung in die Örtlichkeiten erforder-
lich. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechts-
nachfolger. 
 
Parkplätze, Zufahrten und der Fahrweg auf dem Grundstück parallel zur Bahnseite 
müssen auf ihrer ganzen Länge zur Bahnseite hin, wo dies nötig erscheint, mit 
Schutzplanken oder ähnlichem abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes 
Abrollen zum Bahngelände hin in jedem Fall verhindert wird. Die Schutzvorrich-
tung ist von den Bauherren oder dessen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten lau-
fend instand zu setzen und ggf. zu erneuern.  
 
Bei Straßenbaumaßnahmen in direkter Nachbarschaft zum Bahnkörper, könnte 
sich nach deren Inbetriebnahme eine gewisse Gefahr durch von der Fahrbahn ab-
kommende Straßenfahrzeuge und ihrer Ladung für die Bahnstrecke ausgehen. Es 
ist daher, wo es notwendig erscheint, entsprechende Schutzeinrichtungen zwi-
schen der Straße und dem Bahngelände mit einzuplanen.  
 
Die Standsicherheit, Funktionsfähigkeit sowie Sichtbarkeit der Bahnanlagen und 
die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes sind jederzeit zu gewährleisten. Der Bahn-
betrieb darf keinesfalls beeinträchtigt werden.  
 
Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke bedürfen in jedem Fall der Abstimmung 
mit der DB Netz AG. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren geprüft werden, ist der Bauherr daraufhin zu weisen, dass eine Abstim-
mung mit der DB Netz AG erfolgen muss. Ein Bauvorhaben kann nur genehmigt 
werden, wenn es neben den Vorschriften des allgemeinen Baurechts auch sonsti-
ge öffentliche Vorschriften, z.B. solche des Eisenbahnrechts, einhält und die öf-
fentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Die Antragsunterlagen müssen frühzeitig 
mit der DB abgestimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor Baubeginn zur 
Stellungnahme und ggf. vertraglichen Regelung vorgelegt werden. Die nach der 
Landesbauordnung festgesetzten Abstandsflächen zum Bahngelände müssen 
eingehalten werden. 
 
Von Verkehrsflächen, die teilweise in direkter Nachbarschaft zum Bahnkörper ge-
plant sind, könnte nach Inbetriebnahme eine gewisse Gefahr durch von der Fahr-
bahn abkommende Fahrzeuge ausgehen. Es sind daher entsprechende Schutz-
einrichtungen zwischen Straße und Bahngelände einzuplanen. 
 
Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf Bahn-
grund geleitet und dort zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädli-
chen Wasseranreicherungen im Bahnkörper auftreten. Die Vorflutverhältnisse 
(Bahnseitengraben) dürfen durch Baumaterialien oder Erdaushub nicht zu Un-
gunsten der DB verändert werden.  
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Lagerungen von Baumaterial, Geräten o.ä. auf Bahngelände werden nicht gestat-
tet.  
 

- Widerrechtliches Betreten von Bahnanlagen 

 Das Betreten des Bahnbetriebsgeländes ist gemäß Eisenbahn Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) untersagt. Darauf müssen die späteren direkten Anlieger schon im 
Verlauf des Antragsverfahrens von der genehmigenden Behörde nachweisbar hin-
gewiesen werden. Zusätzlich sollten im Rahmen der Bauleitplanung, wo dies not-
wendig erscheint, auf den Schutz der Anlieger gerichtete Schutzmaßnahmen ent-
lang der Bahngrenze vorgesehen werden. 

 
- Bepflanzung des Grundstücks zur Bahnseite hin: 
 
 Abstand und Art der Bepflanzung des Grundstücks zur Bahnseite hin müssen so 

gewählt werden, dass bei Windbruch keine Bäume auf das Bahngelände bzw. in 
das Lichtraumprofil des Gleises fallen können. Es dürfen keine windbruchgefähr-
deten Hölzer (z.B. Pappeln), sowie stark rankende und kriechende Gewächse 
(z.B. Brombeeren) verwendet werden. Der Mindestpflanzabstand zum Bahnbe-
triebsgelände ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag 
von 2,50 m. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt o.ä.) 
ständig zu gewährleisten.  Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchti-
gungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, 
müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Ver-
zug behält sich die DB das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentü-
mers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Der Bereich vor den Durchlässen etc. 
der Bahnanlagen muss hierbei besondere Beachtung finden. 

 
 Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben)  
 
 Die Vorflutverhältnisse dürfen durch Baumaterialien oder Erdaushub nicht zu Un-

gunsten der DBAG verändert werden. 
 
- Für die Herstellung der bahnparallelen Straße sind alle Auflagen aus den durchge-

führten Verhandlungen mit der Stadt Montabaur, respektive BauGrund AG Bonn, 
insbesondere hinsichtlich der Setzungsproblematik und der gutachterlichen Bau-
betreuung zu erfüllen. 
 

- Die durch den Bebauungsplan überplanten Flächen des Bahndammes für die Her-
stellung der Bahnallee werden von der Stadt Montabaur erworben und gehen nach 
Fertigstellung entsprechend der Schlussvermessung in das Eigentum der Stadt 
Montabaur über. Die Grenze zum Bahndamm bildet hierbei die straßenseitige Be-
grenzung des Entwässerungsgrabens. 
 

- Die zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen, die durch die Mehrversiegelung des 
Bahndammes aufgrund der Herstellung der Bahnallee erforderlich werden, sind 
durch die Stadt Montabaur auszugleichen. 

  
Sonstiges 
 

 Treten bei Erdarbeiten archäologische Funde zutage, so sind diese zu sichern und 
unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Eingesetzte Baufir-
men sind entsprechend zu belehren. 
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 Bei der Realisierung des Bebauungsplanes gelten bis zur Aufhebung der Entwick-
lungssatzung die besonderen Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungs-
bereich gem. § 165 ff. BauGB. 
 

 Der dargestellte Verlauf des Aubaches resultiert aus einer Vermessung und gibt 
somit die tatsächliche Lage des Aubaches wieder. Dieser tatsächliche Verlauf 
stimmt größtenteils mit der im Kataster ausgewiesenen „Aubachparzelle“ nicht 
überein. 
 

 Die erforderlichen und festgesetzten Abstandsflächen vom Aubach beziehen sich 
in der Vermaßung deshalb auf die tatsächliche Lage des Aubaches. Es wird emp-
fohlen, das Kataster an die tatsächliche Lage des Aubaches anzupassen. 
 

 Ergänzend wird auf die anliegend beigefügte Stellungnahme der DB AG vom 
10.08.2023 verwiesen. 

 
Landesamt für Geologie und Bergbau  

Das Baugebiet „In der Au“ liegt im Bereich des ehemaligen Bergwerkfeldes „Lin-
gesweg“ Dort wurden zwei Schächte mit Teufen bis zu 9,5 m Tiefe angelegt, die 
sich räumlich nicht verorten lassen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich diese im Gebiet des Bebauungsplanes befinden.  

Sollten daher bei Bauvorhaben Indizien für Bergbau gefunden werden, wird die 
Einschaltung eines Baugrundberaters zur objektbezogenen Baugrunduntersu-
chung empfohlen.  

Bei Eingriffen in den Baugrund wird empfohlen, die einschlägigen Regelwerke 
(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neu-
bauvorhaben oder größere Um- und Anbauten (insbesondere mit Laständerungen) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.  

Bei allen Bodenarbeiten sind außerdem die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 
18915 zu berücksichtigen. 

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises  

- Brandschutz  

Im Rahmen der Bauantragsverfahren ist nachzuweisen, dass eine ausreichende 
Löschwassermenge zur Verfügung steht. Die Löschwassermenge ist nach Ar-
beitsblatt VV 405 des DVGW – Regelwerkes zu bestimmen und beträgt für die ge-
plante bauliche Nutzung mindestens 1.600 l/min (96 m³/h) über einen Zeitraum 
von zwei Stunden. 

- Starkregen/Hochwasser  

Das Plangebiet liegt im potentiellen Überflutungsbereich bei Starkregen. Es 
wird daher eine entsprechend angepasste Bauweise empfohlen. 

Gemäß § 5 II Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person, die durch Hochwasser 
betroffen sein kann, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasser-
folgen und zur Schadensminderung zu treffen; insbesondere die Nutzung 
von Grundstücken den möglichen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwer-
te durch Hochwasser anzupassen.  
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Gemäß § 32 Wasserhaushaltsgesetz dürfen Stoffe an einem oberirdischen 
Gewässer nur so gelagert werden, das nicht zu besorgen ist, dass diese in 
das Gewässer – hier den Aubach – eingetragen werden und zu nachteiligen 
Veränderungen führen können. Dies gilt auch bei Niederschlägen, Starkre-
gen oder Hochwasser. Daher ist das Ablagern und nicht nur kurzfristige La-
gern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können, die fort-
geschwemmt oder durch Niederschlag ausgewaschen werden können – gilt 
auch für Erdaushub, Gartenabfälle, Komposthaufen etc. – im Abstand von 10 
m zum Gewässer untersagt.   

 

Deutsche Telekom 

Es wird auf die anliegend beigefügte Stellungnahme vom 14.08.2023 
verwiesen.  

Pledoc Netzauskunft  

Es wird auf die anliegend beigefügte Stellungnahme vom 06.09.2023 
verwiesen.  
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Anlagen  

  
 Gehölzartenliste 
Anpflanzung von hochstämmigen Laubbäumen entlang der Erschließungsstraße (Liste A) 
  
 Bäume 1. Ordnung     
      
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplantanus   Berg-Ahorn 
Fraxinus excelsior   Esche 
Quercus petraea   Trauben-Eiche 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Tilia cordata   Winter-Linde 
Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 
  
Anpflanzung von Laubbäumen an Stellplätzen  (Liste B) 
  
Bäume 1. Ordnung     
      
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Fraxinus excelsior   Esche 
Quercus petraea   Trauben-Eiche 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Tilia cordata   Winter-Linde 
Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 
      
Bäume 2. Ordnung     
      
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Betule pendula   Hänge-Birke 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Sorbus aria   Mehlbeere 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
  
Pflanzung von Strauchhecken (Liste C) 
  
Sträucher     
      
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn 
Corylus avellana   Haselstrauch 
Frangula alnus   Faulbaum 
Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina   Hunds-Rose 
Sambucus nigra   Schwarzer-Holunder 
Salix caprea   Sal-Weide 
Viburnum opulus   Wasser-Schneeball 
      
 Anpflanzung von Gehölzen am Rand der Bachaue (Liste D) 
  
Sträucher     
      
Frangula alnus   Faulbaum 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Salix aurita   Öhrchen-Weide 
Salix viminalis   Korbweide 
Viburnum opulus   Wasser-Schneeball 
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Montabaurer Sortimentsliste  
Zentrenrelevant sind (abschließende Aufzählung): Nicht zentrenrelevant sind (beispielhafte Aufzähl-

rung) 

Arzneimittel 
Bastel-, Geschenkartikel 
Bekleidung aller Art 
(Schnitt-)Blumen 
Briefmarken 
Bücher 
Campingartikel 
Computer, Kommunikationselektronik 
Drogeriewaren 
Foto, Video 
Gardinen und Zubehör 
Glas, Porzellan, Keramik 
Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
Hausrat, Küchenkleingeräte 
Kosmetika und Parfümerieartikel 
Kunstgewerbe/ Bilder und -rahmen 
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle 
Leder- und Kürschnerwaren 
Musikalien 
Nähmaschinen 

Nahrungs- und Genussmittel * 

Optik und Akustik 
Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf 
Reformwaren 
Sanitätswaren 
Schmuck, Gold- und Silberwaren 
Schuhe und Zubehör 
Spielwaren 
Sportartikel einschl. Sportgeräte 
Tonträger 
Uhren 
Unterhaltungselektronik 
Waffen, Jagdbedarf 
Wasch- und Putzmittel 
Zeitungen, Zeitschriften 
Zooartikel 

Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
Bauelemente, Baustoffe 
Beleuchtungskörper, Lampen 
Beschläge, Eisenwaren 
Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
Büromaschinen (ohne Computer) 
Elektrogroßgeräte 
Erde, Torf 
Fahrräder 
motorisierte Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
Farben, Lacke 
Fliesen 
Gartenhäuser, -geräte 
Herde/ Öfen 
Holz 
Installationsmaterial 
Kinderwagen 
Küchen (inkl. Einbaugeräte) 
Möbel (inkl. Büromöbel) 
Pflanzen und -gefäße 
Rollläden, Markisen 
Werkzeuge 
Zäune 

  

  

Fußnoten: 

1. Die Aufzählung der zentrenrelevanten Sortimente ist abschließend. 

2. Die Aufzählung der nicht zentrenrelevanten Sortimente ist beispielhaft. 

3. Fußnote zum Sortiment Nahrungs- und Genussmittel  
Getränkemärkte, die Getränke überwiegend in Kisten abgeben, werden ausnahmsweise als nicht 
zentrenrelevant angesehen. Diese Ausnahmeregelung wird damit begründet, dass Getränke in der 
Regel in Kisten und in größeren Mengen eingekauft werden, so dass der Betrieb eines Getränkemark-
tes mit einer Reihe störender Faktoren - An- und Ablieferverkehr mit LKW`s, Be- und Entladen im 
Kundenverkehr, hoher Flächen- und Parkplatzbedarf usw. - verbunden ist und damit bei der Ansied-
lung in den zentralen Versorgungsbereichen immissionsrechtliche Probleme nicht ausgeschlossen 
werden können. Trotz der Tatsache, dass damit nur eine Artikelgruppe und kein Sortiment bewertet 
wird, wird diese Ausnahme - auch im Hinblick auf die bisherige und ortsübliche Handhabung, Geträn-
kemärkte nahezu ausschließlich außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche anzusiedeln - zugelas-
sen. 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 

 
 
 
 
 



24 

 

 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 

 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 
 
 



29 

 

 
 

 
 
 



30 

 

 
 

 
 
 
 



31 

 

 
 
 
 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 
 
 



34 

 

 
 
 
 
 



35 

 

 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 
 
 



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 


